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Krankes Kind: Pflegende Eltern

erhalten finanzielle Unterstützung

Anmoderation:

Eltern, deren Kind schon einmal krank war, kennen ihn: den blauen Krankenschein. Er wird vom Arzt ausgestellt und damit können Eltern Kinderpflege-Krankengeld beantragen. Was noch beachtet werden muss? Claudia Schmid hat sich informiert.


Länge: 2.04 Minuten

------------------------------------------------------------------------------------------     

Text:  
Wenn Kinder krank sind und gepflegt werden müssen, dann brauchen sie Ruhe – und am besten die Betreuung von Mutti oder Vati. Damit diese Pflege nicht zu finanziellen Engpässen führt, helfen die Krankenkassen mit dem sogenannten Kinderpflege-Krankengeld. Beantragen können Eltern das Kinderpflege-Krankengeld mit dem blauen Krankenschein. Christine Göpner-Reinecke, Expertin für Verbraucherfragen und Leistungsthemen im AOK-Bundesverband, erklärt:

Christine Göpner-Reinecke:

Mit dem blauen Krankenschein bestätigt der Arzt sowohl gegenüber der Krankenkasse als auch gegenüber  dem Arbeitgeber, dass das kranke Kind zuhause von der Mama, vom Papa betreut und gepflegt werden muss.
Text: 
Kinderpflege-Krankengeld gibt es nur bis zum zwölften Geburtstag des Kindes. Bis dahin müssen sowohl die Eltern als auch das Kind gesetzlich krankenversichert sein. Der Elternteil, der den Antrag stellt, muss zudem Anspruch auf Krankengeld haben. 

Christine Göpner-Reinecke:

 Wer jetzt behinderte oder schwerstkranken Kinder pflegt, bei dem wiederum gelten andere Regelungen. Da sollte man dann direkt zur Krankenkasse gehen und dort nachfragen. Sie können das Kinderpflegekrankengeld natürlich für ihre eigenen Kinder beantragen, für Adoptivkinder, aber wenn Sie Enkel, Pflegekinder oder Stiefkinder überwiegend unterhalten, dann haben Sie genauso Anspruch darauf.

Text: 
Und wie lange wird Kinderpflege-Krankengeld gezahlt? Noch einmal Christine Göpner-Reinecke: 

Christine Göpner-Reinecke:

Eltern, die ein Kind haben, die haben jeweils – also Mutter und Vater haben jeweils – zehn Tage pro Jahr Anspruch auf Kinderpflege-Krankengeld. Wer zwei Kinder hat für den  verdoppelt sich jeweils  dieser Anspruch  – dann also auf 20 Tage für Mutter oder Vater. Wer mehr als zwei Kinder hat, für den verlängert sich dieser Anspruch maximal auf 25 Tage im Jahr. Alleinerziehende haben Anspruch auf 20 Tage pro Kind und pro Jahr. Und auch hier ist wieder: Wer zwei Kinder alleine erzieht, der hat dann also 40 Tage pro Jahr und wer mehr als zwei Kinder hat, für den verlängert sich der Anspruch auf maximal 50 Tage.

Text: 
AOK-Versicherte, die weitere Fragen zum Kinderpflege-Krankengeld haben, können sich an ihre Servicecenter vor Ort oder an die Servicehotline der AOK wenden. 



